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 es begrüßend, dass in den Schlusserklärungen der Vierten, Sechsten und Siebenten 
Überprüfungskonferenz erneut bekräftigt wurde, dass nach Artikel I des Übereinkommens 
der Einsatz bakteriologischer (biologischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie ihre Ent-
wicklung, Herstellung und Lagerung unter allen Umständen effektiv untersagt sind, 

 anerkennend, wie wichtig die laufenden Anstrengungen der Vertragsstaaten zur Stär-
kung der internationalen Zusammenarbeit, der Hilfe und des weitestmöglichen Austauschs 
im Bereich Biowissenschaften und -technologie für friedliche Zwecke sind, sowie aner-
kennend, dass zur Stärkung der internationalen Zusammenarbeit noch Probleme und Hin-
dernisse überwunden werden müssen, und ferner anerkennend, wie wertvoll der Aufbau 
von Kapazitäten durch internationale Zusammenarbeit ist, im Einklang mit dem Schluss-
dokument der Siebenten Überprüfungskonferenz, 

 bekräftigend, wie wichtig einzelstaatliche Maßnahmen nach Maßgabe der jeweils in 
der Verfassung vorgesehenen Verfahren sind, 
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